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Vorlage 

für die Sitzung der staatlichen und städtischen 
Deputation für Soziales, Kinder und Jugend 

am 08.01.2015 
 

 
 
Die bremischen Ressorts im Städte- und Ländervergleich  
Benchmarking-Bericht 2014 
 
 
A. Problem 
 
Die staatliche und städtische Deputation für Soziales, Jugend, Senioren und Ausländerin-
tegration hat sich zuletzt in ihrer Sitzung am 09.09.2010 mit dem Benchmarking-Bericht 2009 
befasst und den Bericht zur Kenntnis genommen. 
Nach einer längeren Pause hat die Senatorin für Finanzen im Jahr 2012 einen erneuten 
Benchmarkprozess für die bremische Verwaltung gestartet. Die Ergebnisse sind im vorlie-
genden Benchmarking-Bericht 2014 zusammengefasst. Dieser Bericht wurde von der Sena-
torin für Finanzen dem Haushalts- und Finanzausschuss zur Beratung vorgelegt. In seiner 
Sitzung am 14. November 2014 hat der Haushalts- und Finanzausschuss beschlossen, die-
sen Bericht erst abschließend in seiner Januarsitzung 2015 zu beraten. Er bittet darum, den 
Bericht zuvor über die Fachressorts an die zuständigen Fachdeputationen bzw. Fachaus-
schüsse zur Beratung weiterzuleiten.  
 
 
B. Lösung 
 
Der Bericht „Die bremischen Ressorts im Städte- und Ländervergleich – Benchmarking-
Bericht 2014“ wird hiermit der staatlichen und städtischen Deputation Soziales, Kinder und 
Jugend zur Beratung und Bewertung vorgelegt. 
Ein Auszug aus dem Bericht, der die Ergebnisse zum Produktplan 41 Jugend und Soziales 
beinhaltet, ist als Anlage 1 beigefügt. 
Bei Bedarf können der gesamte Bericht und die dazu erstellten Zeitreihen als Pdf-Datei 
bei Frau Birgit Mauersberg, Telefon: 361-2078, 
E-Mail: Birgt.Mauersberg@soziales.bremen.de angefordert werden.  
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Der Benchmarking-Bericht 2014 ist in Struktur und Darstellung der Inhalte weitgehend un-
verändert gegenüber dem Bericht 2009. Entfallen sind Ausführungen zum Benchmarking-
Verfahren, den Methoden und der Datengrundlage sowie der Städtevergleich Bre-
men/Bremerhaven und die Anlage mit den Quellenangaben zu den Kennziffern. Ergänzt 
wurde im Teil „Produktpläne – Kennzahlen und Textbeiträge“ für alle Ressorts jeweils der 
Punkt „Aufgabenkritische Verfahren/Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung“, in dem aktu-
elle Prozesse und Projekte zu diesen Themen dargestellt werden.  
  
Sofern es Anmerkungen oder Ergänzungen zu den im Benchmarking-Bericht 2014 darge-
stellten Benchmarking-Ergebnissen gibt, werden diese im Folgenden dargestellt. Darüber 
hinaus ist eine fachliche Bewertung der Ergebnisse erfolgt. 
 
• Produktplan 41 Jugend und Soziales  
 

- Produktbereich Jugend (Berichtsseiten 68 bis 74) 
 
Im Ländervergleich wurde die Kennziffer 41-C-06 zur Personalausstattung in der Kinderta-
gesbetreuung umbenannt. Die Kennziffern 41-G-01 bis 41-G-03 sind gem. Vereinbarung mit 
der Senatorin für Finanzen wegen des nur geringen Aussagewertes entfallen. Im Städtever-
gleich zu den Hilfen zur Erziehung sind die Kennziffern 41-H-03 und 04 wieder dargestellt 
und mit Daten hinterlegt. 
Die städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend wurde zuletzt in ihrer Sitzung am 
08.05.2014 (TOP 3) über den Kennzahlenvergleich „Erzieherische Hilfen im IKO-Netz-
Vergleichsring der Großstadtjugendämter“ für das Jahr 2012 sowie der Sonderauswertung 
„10 Jahres-Vergleich“ der Universität Koblenz-Landau unterrichtet. 
 
Fachliche Bewertung  der Benchmarking-Ergebnisse:  
 
Sowohl im Ländervergleich als auch bei der Betrachtung vergleichbarer Großstädte wird an-
gesichts der individuellen Rechtsansprüche für eine außerfamiliäre Betreuung für Kinder un-
ter 3 Jahren und Kindern über 3 Jahren bis zum Eintritt in die Schule deutlich, dass alle alten 
Bundesländer in den zurückliegenden Jahren (ca. 10 Jahres-Zeitraum) sehr gefordert waren, 
der stetig wachsenden Nachfrage mit der Bereitstellung von Plätzen gerecht zu werden. 
Bremen hatte  wegen der vergleichbar schlechten Ausgangsbedingungen, eine intensivere 
Ausbaudynamik zu entwickeln als manch andere Kommune oder als auch manch anderes 
Land. Der geforderte Ausbau-Prozess ist noch nicht beendet, auch wegen der steigenden 
Kinderzahlen. 
Der frühere Einstieg von Kindern in ein außerfamiliäres Betreuungssystem beeinflusst auch 
die Nachfrage nach dem täglichen Betreuungsumfang beim Übergang in die Kita. Eltern be-
anspruchen dann in der Regel längere Betreuungszeiten. 
Die Anzahl der nachgefragten Plätze und des nachgefragten Betreuungsumfangs wird nach 
Einschätzung vieler Experten noch steigen bevor sich die Situation konsolidiert. 
Neben dem quantitativen Ausbau in der Kindertagesbetreuung ist der Komplex „Qualität in 
der Betreuung und in der frühkindlichen Bildung“ ein zunehmend wichtiges Thema zwischen 
Eltern, Einrichtungen und Politik. Dabei bildet die Höhe des Personalschlüssels ein Indiz für 
Qualität. Bremens relativ gute Personalausstattung ist jedoch noch kein Garant für eine hohe 
Qualität. Fragen der Qualifizierung des pädagogischen Personals, Einsatz von indizierten 
Programmen, z.B. im Bereich der Sprachentwicklungsförderung, Zusammenarbeit mit Schu-
le und Zusammenarbeit im Stadtteil sind ähnlich wichtig weiterzuverfolgen.  
 
Für die Hilfen zur Erziehung ist in der Betrachtung der Gesamtentwicklung aller beteiligten 
Kommunen übereinstimmend mit der Bundesstatistik SGB VIII festzustellen, dass steigende 
Fallzahlen in den ambulanten Hilfen sowie in den Hilfen in Heimen/betreuten Wohnformen 
nahezu flächendeckend zu verzeichnen waren wobei der Anstieg im Bremen am stärksten 
ausfiel. 
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Im stationären Bereich zeigte sich für Bremen im Jahr 2012 eine erste Konsolidierung der 
Hilfedichte, gleichwohl wies Bremen nach wie vor die höchste Hilfedichte im Vergleichsring 
aus. Weiter positiv entwickelt hat sich in Bremen das Verhältnis zwischen den Familien er-
haltenden und den fremd platzierenden Maßnahmen. Nach einem Absinken unter den 
Durchschnitt bei den Vergleichsdaten des Jahres 2011 wies Bremen 2012 hier mit 2,8 ambu-
lanten/teilstationären Hilfen auf 1 stationäre Hilfe wieder einen Wert deutlich über dem 
Durchschnitt (2,4) aus. 
Ungünstiger war nach wie vor  die Entwicklung im Bereich der stationären Unterbringungen: 
bei einem Quotienten von 0,2 kamen auf eine Neuunterbringung in einer Vollzeitpflegestelle 
5 Neuunterbringungen in Heimen und betreuten Wohnformen. Damit wies Bremen den dritt-
schlechtesten Wert im Vergleichsring aus. 
Die Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner waren in Bremen entsprechend der 
Hilfedichte im stationären Bereich die höchsten, im ambulanten und teilstationären Bereich 
die zweithöchsten im Vergleichsring. Ursache war die Hilfedichte, nicht die Kosten je 
Fall/Gewährungstag. Die Kosten je Gewährungstag waren im ambulanten Bereich durch-
schnittlich (HB:29 €, Durchschnitt 30 €), im stationären Bereich unterdurchschnittlich (HB 118 
€, Durchschnitt 141 €). 
 
 

- Produktbereich Soziales (Berichtsseiten 75 bis 81) 
 
Die Kennzahlen im Bereich Soziales sind im Ländervergleich unverändert. Im Städtever-
gleich sind die Kennzahlen auf Bitten der Senatorin für Finanzen z. T. neu geordnet, aber 
nicht inhaltlich verändert worden. Es ergeben sich dadurch folgende neue Bezeichnungen: 

• 41-L-04 vorher 41-R-01 
• 41-L-05 vorher 41-R-02 
• 41-M-02 vorher 41-P-01 
• 41-N-05 vorher 41-Q-01 

Die Kennziffer 41-S-01 wird in bisheriger Form (Hilfe zur Pflege/Ambulante und stationäre 
Hilfe: Ausgaben je Einwohner/-innen) nicht mehr dargestellt, vielmehr werden hier analog zur 
Kennziffer 41-S-06 zukünftig die Ausgaben je Einwohner/-innen für die ambulante Hilfe zur 
Pflege dargestellt werden.  
Erstmals aufgenommen werden konnten drei Kennziffern – 41-V-01 bis 41-V-03 zur Schuld-
nerberatung. 
Für den Aufgabenbereich Hilfen für Menschen mit Behinderung standen bis zur Berichtsle-
gung für den Benchmarking-Bericht 2014 Daten aus dem weiterhin im zweijährigen Rhyth-
mus durchgeführten Kennzahlenvergleich der 23 überörtlichen Träger der Sozialhilfe 2011 
zur Verfügung. 
Die städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend wurde in ihrer Sitzungen am 
06.12.12 (TOP 5) über das Benchmarking der 16 großen Großstädte Deutschlands, Kom-
munale Leistungen nach dem SGB II und Leistungen nach dem SGB XII, Bericht 2011 in-
formiert. Die nächste Berichterstattung ist für das 1. Quartal 2015 vorgesehen. 
 
Fachliche Bewertung der Benchmarking-Ergebnisse: 
 
Bremen gehört zu den Gründungsmitgliedern des Benchmarkingkreises der 16 großen 
Großstädte und nimmt seit 1994 daran teil. Die gemeinsame Arbeit der Städte an der Ent-
wicklung vergleichbarer Kennzahlen veränderte sich von einem zunächst an der Bundessta-
tistik orientierten deskriptiven Vergleich verfügbarer Zahlen aus dem Bereich der Existenz si-
chernden Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG) hin zu einem Verfahren, neben 
der Betrachtung der Zahlen und deren Entwicklungen vor allem auch  den fachlichen Aus-
tausch zu einzelnen Sozialleistungsbereichen pflegt.  
Das  Benchmarking der großen Großstädte bietet Bremen eine aussagekräftige und valide 
Datengrundlage für den Bereich der Existenz sichernden Leistungen nach dem SGB XII und 
II unter kommunalem Blickwinkel.  
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Auch für die Hilfen in besonderen Lebenslagen gibt es durch den Kennzahlenvergleich der  
überörtlichen Träger der Sozialhilfe aussagefähige Merkmale.  
Besonders intensiv wird seit einigen Jahren vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeu-
tung dieses Bereiches die Hilfe zur Pflege betrachtet. Der Fachaustausch für die Hilfe zur 
Pflege mündete in einen gesonderten Bericht (Dokumentation: Steuerungsmerkmale in der 
Hilfe zur Pflege, 2009). Dieses Schwerpunktthema des Benchmarkings wird u.a. in Exper-
tensitzungen fortgeführt. 
Das Benchmarking der Großstädte ist kein statisches System. Zwar werden Grunddaten er-
hoben und fortgeschrieben, gleichzeitig werden aber auch aktuelle Themen, die für die Städ-
te von besonderem Interesse sind, aufgegriffen und ggf. in den Kennzahlkatalog aufgenom-
men oder aber einmalig besprochen und/oder erhoben. So wurde zwischenzeitlich eine Ar-
beitsgruppe einberufen, die sich mit dem Thema „Prävention von Wohnungslosigkeit“ be-
fasst.  Ergebnisse dazu finden sich in den SGB XII-Berichten des Benchmarkingkreises.  
Neu ist seit einigen Jahren auch die Befassung mit dem Thema „Schuldnerberatung“ aus 
Sicht SGB XII und SGB II. Auch hierzu tagt regelmäßig eine Arbeitsgruppe, die einen regen 
Fachaustausch pflegt. Erste Berichte wurden veröffentlicht, eine Analyse gestaltet sich aller-
dings schwierig, da die Strukturen und Ansätze in den Städten sehr unterschiedlich sind. Der 
Projektleiterkreis hat deshalb aktuell beschlossen, den Vergleich noch einmal zu überarbei-
ten und die Veröffentlichung, so denn keine gravierenden Veränderungen in den Zahlen vor-
liegen, nur noch alle zwei Jahre vorzunehmen.  
Die Erhebungen im Benchmarking basieren auf „guten Kenntnissen der Zahl“ und einer de-
taillierten Plausibilisierung derselben. Dieses passgenaue Verfahren führt dazu, dass das 
Benchmarking seit Jahren gute vergleichbare Ergebnisse und Erkenntnisse veröffentlicht. 
Die Ergebnisse fließen in die Arbeit des Ressorts ein und führen auf Arbeitsebene zu Wei-
terentwicklungen einzelner Fachthemenschwerpunkte.     
Im vorliegenden Bericht 2014 sind wieder bewährte Kennzahlen aus den Vergleichsringen 
eingeflossen. Im Gegensatz zu den ersten Jahren des zentralen bremischen Benchmarking 
wurden zwischenzeitlich auch die Städte Dresden und Nürnberg in die Darstellung aufge-
nommen. Die ebenfalls am Großstädtebenchmarking teilnehmende Stadt Rostock ist hier 
weiterhin unberücksichtigt. Dieses führt u.U. zu geringfügigen Abweichungen zwischen die-
sem Benchmarking und dem Großstädtebenchmarking, u.a. bei Mittelwerten. 
Insgesamt stellt sich die Situation für Bremen durchaus positiver dar als noch vor einigen 
Jahren. So ist z.B. festzustellen, dass die Transferleistungsdichte ebenso wie die Dichten in 
einzelnen Leistungsbereichen, etwa bezogen auf die Leistungsempfänger/-innen nach SGB 
II, deutlich geringer geworden ist, allerdings kam es in 2012 wieder zu einem Anstieg, der al-
lerdings in Bremen deutlich geringer ausfiel als in anderen Städten. Bremen liegt dennoch 
deutlich über dem Durchschnitt der Städte und bei einem Ranking auf Platz 5 (höhere Dich-
ten haben Berlin, Essen, Dortmund und Hannover).  Bremen weist bei den Dichten im SGB II 
und SGB XII  seit Jahren ein insgesamt hohes Niveau auf. Dieses ist als Folge von Lang-
zeitarbeitslosigkeit, niedrigerem Lohnniveau und prekäreren Beschäftigungsverhältnissen zu 
sehen und wirkt sich zunehmend auch bei älteren Menschen mit dann im Alter notwendigem 
Bedarf einer Leistung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung) aus. Folgerichtig nimmt Bremen bei den Dichten der Empfänger/-innen von 
Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII die vorderen Ränge ein, vor allem bei Empfänge-
rinnen.   
 
 
C. Alternativen 
Keine.  
 
 
D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Produktgruppenhaus-
halt/Gender Prüfung 
Keine. 
Soweit möglich wurden die Kennzahlen geschlechtsspezifisch dargestellt. 
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E. Beteiligungen 
Keine. 
 
 
F.  Beschlussvorschlag 
Die staatliche und städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend nimmt den Sach-
standsbericht zum Benchmarking-Bericht 2014 und die fachliche Bewertung der Ergebnisse 
zum Produktplan 41 Jugend und Soziales zur Kenntnis.  
 
 
 
Anlage 1: 
„Die bremischen Ressorts im Städte- und Ländervergleich – Benchmarking-Bericht 2014“ in 
Auszügen 
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